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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zur Frage der Staatshaftung für legislatives Unrecht 

 
Nach § 839 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 34 Satz 1 des Grund-
gesetzes haftet der Staat für Schäden, die dadurch entstehen, dass jemand in Ausübung eines ihm 
anvertrauten öffentliches Amtes vorsätzlich oder fahrlässig eine ihm dem Geschädigten gegenüber 
obliegende Amtspflicht verletzt.  

Ein Teil des rechtswissenschaftlichen Schrifttums versteht diese Vorschriften so, dass grundsätz-
lich auch verfassungswidrige Parlamentsgesetze einen Staatshaftungsanspruch auslösen können. 
Die Rechtsprechung lehnt eine derartige Haftung für sogenanntes legislatives Unrecht jedoch 
grundsätzlich ab. Das gilt jedenfalls für den typischen Fall der Gesetzgebung: die Setzung abstrakt-
genereller Normen. Lediglich in Ausnahmekonstellationen komme eine Haftung für legislatives 
Unrecht in Betracht, etwa bei Maßnahme- oder Einzelfallgesetzen.1  

Eine Haftung für legislatives Unrecht kann es jedoch bei der Verletzung von Recht der Europäischen 
Union durch den Gesetzgeber geben. Maßgebend hierfür sind die vom Europäischen Gerichtshof 
entwickelten Maßstäbe (Rechtssachen C-213/89 – Factortame; C-6/90 und C-9/90 – Francovich; 
C-178 u.a. – Dillenkofer; C-46/93 und C-48/93 – Brasserie de Pêcheur). Namentlich muss die ver-
letzte Norm des Unionsrechts die Begründung individueller Rechte bezwecken und es muss ein 
„qualifizierter Rechtsverstoß“ vorliegen. Das nationale Recht hat diesen unionsrechtlichen Staats-
haftungsanspruch nicht durch spezielle Regelungen näher ausgestaltet. Er gilt unmittelbar kraft 
Unionsrechts.2  

Staatshaftungsansprüche wegen Verletzungen von Unionsrecht verjähren – wie Amtshaftungs-
ansprüche aus § 839 BGB, Art. 34 GG – grundsätzlich nach drei Jahren.3 

*** 

                                     

1 Vgl. Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2020, § 26 Rn. 52 m.w.N. 

2 Vgl. Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 20. Aufl. 2020, § 31 Rn. 1 ff., insbesondere Rn. 12 ff. 

3 Vgl. Grzeszick, in: Epping/Hillgruber, GG, 55. Edition, Stand: 15.05.2023, Art. 34 Rn. 30, 86. 
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